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nett Formen ; auch im Artikuliren und - Verstehen der - Töne find' sie

geübt, so wit auch wit der biblischen Geschichte und mit religiösen
Begriffen ungemein vertraut. Hr. Weidmann befriedigt nicht ttur
jeden Fteund des Schulwesens, sondernd er erwarb sich auch den

Beifall der kompetentesten Richter in der Bildung der Taubstummen,
wie des rühmlich bekannten zürcherifchen Geminardirektors Schert.
Das Pensiönögeld 'beträgt jährlich 18 Louisd'or; die Kinder sind

auch in der achtnngswürdigen Familie Weidmann in physischer

Beziehung auf'SBeßte versorgt.

In den Bezirken March, Pfäffikon und Wollerau sind keine

Privatschulen.
-i '' ' llS. Alever von Knonau.)

Gesetz über die Organisation des Schulwesens im Kan¬

ton Basel-Landschaft. -

Im Namen des souveränen Volkes^,
haben wir, die Mitglieder des Landrathes, in Betracht, daß der
F.' 11 der Verfassung dem Staate die Pflicht auferlegt die
Schul- und Bildungsanftalten zu gründen und zu erhalten, und
stt Betracht, daß der Zweck der Volksschule se<7 die Jugend zu
geistig thätigen Menschen, zu nützlichen Bürgern und sittlich
religiösen Christen zu erziehen, folgendes Gesetz über die Organisation

der Schulen im Kanton Basel-Landschaft erlassen»

A b s ch ni t t. / "7' ^

^
^

den Schulbehörden. ./'/ "
/^ á. Erziehung Srarh, .7 77

' 1. Her Erziehungsrath leitet Nach Inhalt dieses Gesetzes

«nter Oberaufsicht des Landrathes und Negirungsrakhes das

sämmtliche Erziehungswesen des Kaittons. Er besteht aus sieben,

frei aus der Sesammtbürgerschast vom Landrathe gewählten
Mitglieder»^/., "////../ '''77/.'"" /

§. 2. Die Amtsdauer der Mitglieder des Erziehungsrathes
ift auf 4 Jahre festgesetzt; alle 2 Iahte treten 3 oder 4 Mitglieder

auS; die Zsustretenden sind wieder wählbar; der Ländrath
erwählt qusMssA'Mtte den Präsidettti» auf ein Iaht. °

/ §.73. Det êiîîehungSrath versammelt sich, so oft et durch
den Präsidenten wegen vorliegender Geschäfte, oder auf den mo-

ti.virteu Munsch dreter seiner Mitglieder zusammenberufen wird.
à,Wtwirft7sein Reglement und' ligt' dasselbe dick R'egtrüngSra-

ê.M Mittehckîgung vor, ' '/ ^
' Z. 4, Die Mitglieder des ErziehungSrathS beziehen stir ihr«

HerrichkutzgeN, nach der für dir Landräthe bestiminlen Berechnung.,.

Taggelder.
' " 7 - "".,'"''"7 i

'ss.'Z. ivte Kanzleigeschäste des Erziehungsrathes weiden von
Sir Ländeskanzlei besorgt /

6. Die besondern Verrichtungen des ErziehungsratheS sind
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1) Er wacht über Handhabung des Schulgesetzes o»d Übermacht

Klagen wegen Verletzung desselben dem RegirungSrathe zu gesetz»

licher Verfügung. 2) Er entwirft Verordnungen und legt solche

dem Regirungsrathe zu» Genehmigung oder Verwerfung vor.
Z) Er untersucht in Verbindung mit dem Schulinspektor die
Zeugnisse derer, die sich für erledigte Schulstellen melden, und
ordnet die Prüfung über ihre Kenntnisse und Tüchtigkeit an.
ü) Er bezeichnet die Lehrmittel, welche die Schulen und die Schüler

besitzen sollen, und trifft geeignete Maßregeln zu deren Ein»
führung. 5) Er macht den betreffenden Behörden Vorschlüge

zur Errichtung neuer Schulßellen, zur Anstellung von Unterleh»
rern und Erweiterung oder zweckmäßiger Einrichtung von Schul»
h-luscrn, wo er es für nothwendig erachtet, und trifft die erfor-
dcrlichcn Einleitungen zur Ausführung derselben. 6) Er macht
dem Landrathe Vorschläge zu Ertheilung von Stipendien an
unbemittelte Jünglinge zum Behufe ihrer weitern Fortbildung
7) Er verlangt,, so oft «r «S für nothwendig erachtet, von
dem Gchulinspekt'or und den Gemeindeschulpflegen Rechenschaft
über ihre Verrichtungen, und erstattet jährlich dem Landrathe
Bericht über den Sustand des GesammtschulweseoS im Kanton.

L. Schulinspektor.
5. 7. Zur besondern Beaufsichtigung der Schulen wird vom

Landrathe ein theoretisch und praktisch gebildeter Schulmann als
Schulinspektor ernannt. Die Amtsdauer desselben ist auf 5 Jahre
festgesetzt, nach deren Ablauf er wieder wählbar ist.

§. 8. Der Echulinspektor bezieht einen siren, jährlichen
Gehalt von 1200 Schwcizerfranken, nebst einem Taggeld von 4
Fr. als Reiseentschädigung. Er darf außer der Jnspektorstelle
kein anderes StaatSamt bekleiden. Außer dem, in der Verfassung

^ 37 vorgeschriebenen Beamten- und DerfassungSeide schwört der

Echulinspektor: „Alles, was zur Belebung und zum Gedeihen
des Schulwesens in Kanron Basel-Landschaft beitragen kann,
?us beßten Kräften zu fördern und sich bei allen seinen amtliche»
Errichtungen, sowohl gegen Lehrer, als Eltern und Schüler
der größtmöglichsten Unparteilichkeit zu befleißen.-

L. 9. Die Verrichtungen des Schulinspektors sind folgende,
1) Er wohnt den Sitzungen des ErzichungSratheS auf geschehene
Einladung bet und hat dabei berathende Stimme. 2) Er besucht

«»n?à"sch,!>le des Kantons jährlich wenigstens zwei Mal

î>,« d^^chk'St sie also, daß in derselben die Bestimmungen

Vrim allseitig erfüllt werden. 3) Er ertheilt den
die nothwendigen durch das Schulgesetz gerecht-

W' sungen zur Ausübung ihres Lehrberufs und unter-
bài mit Rath und That. 4) Er hält die jährlichen-

auf einen Tag, an welchem er die Schule be
«ua,t. Er nimmt lahrltch einmal Entlassungen aus der Schul«
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vor/ weicht das Gesetz gestattet (s. §. 51 und Zsi). 6) Er hätt

besondere Aufsicht über die Verrichtungen der Gemeindeschulpfle-

gen/ hat Einsicht in deren Protokolle und kann von denselben

Rechenschaft verlangen. 7) Er hält Aufsicht über die Privat«
Lehransialten des Kantons und sorgt dafür, daß in denselben die

Bestimmungen der Verfassung §. tl erfüllt werden. 8) Er kann

angehalten werden, jährlich den Primarschullehrern Unterricht

t» ertheile«, dessen Dauer der Erziehungsrath zu bestimmen hat.

9) Er hat dem ErziehnngSrath, so oft et dieser verlangt,
Rechenschaft über seine AmtSverrtchtungen abzulegen, und soll all'
jährlich dem ErzichungSrathe zu Handen des Landraths und Re-

girungSrathS, sowohl über seine sämmtlichen Verrichtungen, alS

überhaupt über das ganze Erziehungswesen Bericht erstatten,
e. Gemeindeschulpflege.

§. 10. Yn jeder Gemeinde besteht ein« Gemeindeschulpflege
aus Z bis 5 Mitgliedern, welche auf die Dauer von zwei Jahren
auS den betreffenden Gemeindeeinwohnern durch geheimes
absolutes Stimmenmehr zu wählen sind. Der Präsident wird ebenfalls

durch die Gemeinde aus der Mitte der Schulpflege gewählt.
§. N. Der Gemeindeschulpfleg« sind folgende Geschäfte

übertragen: 1) die Mitglieder derselben besuchen abwechselnd die Ge,

meindeschulen, um darüber zu wachen, daß Lehrer und Kinder

ihr« Pflichten getreu erfülle», und wohnen in ihrer Gesammtheit

der Schulprüfung bet. 2) Die Gemeindekassire haben die

in §. 14 bestimmten Einnahmen zu beziehen und die in §. 1^

bestimmten Ausgaben zu entrichten, und über die Verwaltung
der Kasse der Gemeindschulpflege jährliche Rechnung abzulegen.

3) Die Gemeindeschulpflege hält alle zwei Monate wenigsten^

einmal Sitzung zur Untersuchung der Echulversäumnisse, übel

welche ihr derSchullehrer ein gewissenhaft ausgefertigtes Verzeichnis

zuzustellen hat. Sie ermähnt saumseelige Eltern, Pflegeeltern,
Vormünder oder Dienstherren, ihre Kinder in die Schule zu sch^

à- Wenn dies« Ermahnung fruchtlos bleibt, überweiset sie

diejenigen, deren Kinder ohne erwiesene KrankheitSentschuldigungt''
oder Erlaubniß des Lehrers oder Präsidenten der Echulpflege
§. mehr als Z Tage der monatlichen Schulzeit versäumten-
das Präsidentenverhör des betreffenden Bezirksgerichts zur Best''"'
fung (s§. 42).4) Der Präsident der Schulpflege hat derselben je^st

Mal in der nächsten Sitzung anzuzeigen, wenn der Schullehrer ful
einen odermchrereTage nacheinander die.Schule auszusetzen im?am
war (s. s. 37). 5) Wenn die Gemeinde eine Summe von mehr
2»o Frk. zu Bauten für die Schule beschließt, so überschickt

Echulpflege dem ErziehungSrathc einen Plan zur Genehmig»^'
6) Die Echulpflege befördert die Errichtung von ArbeitSseb"^
für Mädchen, so wie von Kleinkinderschulen in ihrer Semel»"/
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und beaufsichtigt dieselben, wo sie errichtet sind. 7) Dit Ge-

meinbschulpflege erstattet über ihre Verrichtungen dem Schulin-
spektor, so oft es derselbe verlangt, auf jede» Fall aber jährlich

ein Mal sowohl der Gemeinde, als dem Inspektor Bericht.

Abschnitt.
Bestreitung der Schulkosten.

s> 12. Die Gchulkosten sowohl für den reformirten, als
katholischen Landestheil bestreiken thcilweise die Sirchen-und Schul-
sonde beider Konfesstonen und theilwcise die Gemeinden nach den

bestehenden Gesehen.

Unterhalt der Schule vom Staate auS.
§. 13. Sowohl diejenigen Fonde, welche bereits zu Schul-

zwecken in dem reformirten und katholischen Landestheil vorhan,
den sind, als auch diejenigen, welche zu wissenschaftlichen Zwe«
cken dem Kanton noch ferner zukommen, bleiben unverändert
ihrer Bestimmung geweiht,

ä. Unterhalt der Schule von der Gemeinde aus.
st. 14. In jeder Gemeinde soll eine eigene Schulkasse errichtet

werden. Diese Gchulkasse wird gebildet: 1) auS den

wöchentlichen Schulgeldern: das Schulgeld ist für die Dauer der

AlltagSschul« auf 24 Bähen pr. Jahr festgesetzt; 2) auS Straf«
geldern für Schulversäumnisse (»ergl. st. 42); Z) auS einer Ein«
zugSgebühr jedcS neu eingekauften Bürgers, nach Bestimmung
des Gesetzes; 4) aus bereits vorhandenen Echulgüter« der Gemeinde;

6) aus einem Beitrag zu ^ aus dem Landarmenfviid deS

reformirten KantonStheileS und ^ aus dem Armensäckel der

betreffenden Gemeinde, im Verhältniß zu den Armenschülern
derselben; 6) auS allfälligen Schenkungen und Vermächtnissen an
die Schule.

8. 15. AuS der Semeindcschulkasse werden bestritten: 1)
ein Theil der Besoldung des SchullehrerS; 2) nothwendige
Schulbedürfnisse.

III. Abschnitt.
G emeindeschulen.

Schulstellen und Gchullokale.
^ Civilgcmeinde hat in der Regel eine Primärschule.

Kleinere Gemeinden können sich in Bezug auf das Schulwesen

einer nächstg,legenen Gemeinde anschließen. In Gemeinden,

welche »ach riner durchschnittsweisen Berechnung mehr als

iählen, besteht die Primärschule auS zwei
Gucklassen, rede mit einem besonder» Lehrer.

-in- « /', àn eine Ortschaft, die bisher mit einer andern
eine Schule gemein hatte, sich von dieser trennen und eine
besondere VrtSschule errichten will, so hat sie sich an den Erzie-
vungsrath zu wenden und demselben die Gründe, warum sie sich
von derselben trenne« wolle, anzugeben. L"i Falle der Erzie-
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hungSrath diese Grunde genügend erfindet, hat derselbe sich beim

Landratbe um eine Zulage zur Lehrerbesolduug zu verwenden.
§> ts. Jede Schnlgemeinde soll ihr eigenes geräumiges

Schullokal besitzen. Bei Erbauung neuer Schulhâuscr oder bei

wesentlichen Erweiterung«!, der alten hat die Gemeindschulpflege
dem RegirungSrathe durch den SrziehungSrath den Bauplan zur
Prüfung vorzulegen- Die zweckmäßige innere Einrichtung des

Lehrsaale« hat die Gemeindschulpflege zugleich mit dem Cchulin-
spektor anzuordnen. Für Reinigung und Beheizung hat der

kehrer zu sorgen.
L. Bildung der Lehrer.

§, IS. gum Behufe der Bildung von neuen Lehrern ist ein

Konkordat mit einem andern eidgenössiischen Kanton, in welchem
sich ein wohlcingertchteteS Gemiaarium befindet, beförderlichst
durch den ErziehungSrath einzuleiten und durch den Landrath
abzuschließen,

c. Wahl und Amtsdauer der Lehrer.
§. 20. ES darf kein Lehrer an einer öffentliche» Schule

angestellt werden, der nicht vorher über seine theoretischen und

praktischen Kenntnisse vom ErztehungSrathe in Verbindung mit
dem Schulinspektor geprüft worden ist uud demselben genügend«

KühigkeitS- und Sittenzeugnisse vorgewiesen hat. Ein geprüftet
Lehrer darf sich zu allen Schulfiellen des Kanton« melden.

§. 2l. Ist eine Lehrerstelle erledigt, so wird aufVeranstaltung
des Presidenten des ErziehungSrakhes die betreffende Gchulg«-
meinde sich versammeln und durch offenes Handmehr entscheiden,
ob sie irgend einen geprüften Lehrer berufen oder die Stell«
ausschreiben lassen wolle.

§. 22. Stimmfähig sind in einer Gchulgemeinde, n) all«

Aktivbürger, welche in der Gemeinde wohnen; l-> alle fremde»

Einfassen, welche seit einem Jahre in der betreffenden Gemeinde

wohnhaft sind und eigen« oder Pflegekinder in die Schule schick«»

und die in Z. Z lü. d, e, ü und - der Verfassung bezeichnet«"

Eigenschaften besitze».

§. 23. Entschließt sich die Gemeinde zur sofortigen B«r»'
fung eines Lehrers, so wird sogleich zur Wahl durch geheiw"
absolute« Stimmenmehr geschritten.

L. 24. Entschließt sich die Gemeinde zur Ausschreibung, "
geschieht dies auf die Dauer von vier Wochen durch das Sekretariat

des ErziehungâratheS. Der Präsident desselben lößt nach

Ablauf des Termins aus den Aspiranten die Wahl auf die i»

§. 23 genannte Weise vornehmen.
§. 23. Die Wahlprotokoll« werden dem ErziehungSrath«

geschickt, von demselben untersucht und nach Richtigcrfinden d«

RegirungSrathe zugestellt, welcher dem Gewählten eine

NUNgSzirkunbe ausstellen lüßt. In Füllen vou Berufung S- "
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prüft der ErziehungSrath auch die vom Berufenen vorgelegten

Zeugnisse und entscheidet übe« deren Hinlänglichkeit.
ß. 26. Vor dem förmlichen Antritte seines Amtes soll der

Gewählte in der Pfarrkirche nach vorhergegangener Schulpredigt
der Gemeinde und der Schuljugend feierlich vorgestellt werden.

Z. 27. Nebst dem in der Verfassung §. 7? vorgeschriebene»

Verfassungöeide und dem in §. 37 enthaltenen Beamtencide
geloben die «ehrer vor versammeltem ErziehungSrathe: „ihre Pflichten

als Lehrer und Erzieher der Jugend gegen alle ihnen anvertraute

Kinder unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen und in
Bezug auf ihre Amtsverrichtungen von Niemanden Weisungen
annehmen ,u wollen, als von den aufgestellte» Behörde» des

Kantons Basellandschaft."
§. 28. Eine solche Wahl gilt definitiv für 6 Jahre; innerhalb

dieser Friß kann der angestellte Lehrer seiner Stelle verlustig

werden: durch Entsetzung »der Abberufung nach h. 36 der

Verfassung. Die Abberufung geschieht durch den «egirungsrath
auf mvtivirten Antrag des ErziehungSratheS.

§. 29. Nach Verlauf von 3 Jahren soll wieder zu emer neuen

Wahl eines Lehrers geschritten werden, im Falle drei Monat«
vor Ablauf jener AmtSdauer die absolute Mehrheit der zu einer
Lehrerwahl gehörigen Glieder durch Unterschriften, oder der Ne-
girungSrath auf mvtivirten Bericht des ErziehungSratheS hi»/
wieder die Ausschreibung der Stelle für einen Lehrer dder
Lehrverweser verlangt.

§. Zo. Die Stelle eines Unterlehrers wird, wie diejenige
eines Oberlehrers, besetzt. Das Vikariat besetzt der ErztehungS-

rath; dauert dasselbe jedoch bereits 4 Wochen, so stimmt die
Gemeinde über längere Beibehaltung oder Nichtbeibehaltung der Person

des zur Seit angestellten Vikars .ab, und zwar auf die für
definitive Besetzung vorgeschriebene Weise.

v. Besoldung der Lehrer, Unterlehrer und
Vikarien.

K. Zl. Jeder Lehrer bezieht außer dem in §. ,4 festgesetzten
Schulgelde eine jährliche Besoldung von 2so Schweizerfranken
aus dem betreffenden Schulfond, in halbjährlichen Terminen zahl-
bar. DaS Kompetenzholj, bestehend in jährlich zwei Klaftern
Holz, nebst 200 Wellen, ist kostenfrei von der Gemeinde dem Leb-
rer vor das Haus zu führen. Bezieht der Lehrer außerdem noch
«ine Vürgergab«, so muß er dieselbe aus eigene Kosten machen
und heimführen lassen.

h. 32. Denen Gemeinden, welche noch mit keiner Schulleh-
rerwohiiug versehen sind, wird ein Termin von 3 Jahren be-

stimmt, bis zu welchem sie eine solche anzuweisen haben. Jnzwi-
sehen sind sie verpflichtet, bem Lehrer einen jährlichen Hauszins
vtzn 40 Frk. zu entrichten- Da, wo zum Schuldienst noch kein
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Pfrundland gehört, ist die Gemeinde gehalten, dem Gchullehrer
wenigstens 2 guthatten gutes, nicht ju entlegenes Pflanjland
anzuweisen.

§. ZZ. Der Wittwe und den unmündigen Kindern eines »er«

Korbenen Lehrers kommt noch die Abnutze des angepflanzten
PfrundlandeS zu.

L. Stellung der Lehrer.
§. SÄ. Die angestellten und beeidigten Lehrer flnd in der

Ausübung ihrer Schulgeschäfte selbständig „nd haben sich nur an
die Schulgesehe, die Verordnungen des ErziehungSratheS und
die durch diese gerechtfertigten Weisungen des Inspektors zu
halten.

§. Z5. «lle Lehrer und «ehrgehülfen sind von «nsäßengeld,
Militär- und Wachtdiensten frei;^- für daS Gemeindewerk können
fle nur in Bezug auf diejenigen Güter in Anspruch genommen
werden, welche dieselben außer ihrem Pfrundland und der Amts«

Wohnung besitzen. Wenn der Lehrer in dieser letzten Eigenschaft,
nämlich als Partikular, Gemeindewerk zu leisten hat, so ist er
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß der Schule dadurch kein Nach«

theil erwachse.

36. Die Schullchrerstelle darf mit keiner Beamtang ver«

bunden werden, wodurch der Lehrerin seinem Schulgeschäfte ge«

stört wird. Die Betreibung von Wirthschaften und Krämerei, so

wie das Zagen ist dem Lehrer untersagt.
Z. 37. Zst der Lehrer im Falle, die Schule für einen oder

mehrere Tag« einzustellen, so hat er davon beim Präsidenten der

Semeindschulpflege, für mehr als drei Tage bei dem Schulinspektor

mit Angabe der Gründe Anzeige zu machen-

ß. 39. Bet Krankheitsfällen des Lehrers, von denen

vorauszusehen ist, daß sie längere Zeit dauern werden, hat die

Semeindschulpflege dem Präsidenten des ErziehungSratheS Anzeig«

zu machen, damit die »ehrstelle provisorisch durch einen Verweser
versehen werde.

S. 39. Alle Primarlehrer, tlntcrlehrer und Schulvikare sind

verpflichtet, dem vom Schulinspektor zu veranstaltenden
Unterrichtskurse beizuwohnen,

k. Pflichten der Eltern in Bezug auf die Schule.
§. äo. «ge Ellern, Pflegeeltern, Dienst- und Fabrikherren

sind verpflichtet, den ihnen anvertrauten Kindern wenigstenö
denjenigen Unterricht ertheilen zu lassen, welcher in gegenwärtigem

Gesetze für die Primärschulen vorgeschrieben ist (vergl. §. ll
der Verfassung), und haben dieselben daher entweder in die

öffentliche Schule zu schicken, oder ihnen Privatunterricht erthei'
len zu lassen.

§. 4i. Kein Lind darf ohne dringende Ursache einzelne Stu"'
den oder Tage der gesetzlichen Unterrichtszeit versäumen. S«»»
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solche Ursachen vorauszusehen, so ifl jedes Mal die Erlaubniß zu«
Ausbleiben einzuholen. Für einen einzelnen Tag kann dies« vom

Lehrer, sür mehrere Tage vom Präsidenten der Schnlpflege
ertheilt werden.

Z. »2. Versäumt ein »ind nach erfolglos gebliebener Ermahnung

von Seite der Schulpflege und ohne erwiesene «rankheitS-
entschuldigung, sowie ohne Erlaubniß d<S Lehrers oder Präsiden,
ten der Schulpfleg« mehr als Z Tage der monatlichen Schulzeit,
so sollen tiese Eltern vor dem Präsidenlenverhör des betreffenden
Gerichts zu einer Geldbuße von S Rappen bis zu 1 Franken für
jeden versäumten Tchultag oder zu verhältnißmäßigcr Straßenar-
bett in dem betreffenden Bezirk verfällt werden.

§. sis. Wenn Eltern, Pflegecltern ic. ihre Kinder der öffentlichen

Schule entziehen und danselben Privatunterricht ertheilen
lassen, sind sie verpflichtet, dies-lbei», so lange sie sich im Schul-
alrer befinden, an die öffentlichen Prüfungen in die Schule z«
schicken. Im Falle sich der Inspektor dabei überzeugt, daß die

auf den Privatunterricht bezüglichen Bestimmungen der Versas,
sung (§. tl) an denselben nicht erfüllt werden, hat er sie zum
Besuche der öffentlichen Schule anzuhalten.

e. Aufnahme, Schulzeit, Entlassung.
g. 44. Kinder, welche im Laufe eines Jahres das 6.

Lebensjahr erreichen, treten zu Anfang der Sommerschule in die
öffentliche Schule ein. Im Falle ein Kind kränklich oder nicht
genugsam entwickelt ist, darf die Gemeindschnlpflcge auf Ansuchen
der Eltern den spätern Eintritt gestatten. Aus keiner Ursache

jedoch darf der frühere Eintritt bewilliget werden.

§, 45. Die Kinder sind verpflichtet, die Schule zu besuchen

Und zwar vom 6. bis zum 12. Jahre täglich 6 Stunden. Von
der Entlassung auS der Alltagsschule an bis zur Konfirmation
im protestantischen und bis nach zurückgelegtem 15. Jahre im
katholischen Landestheile genießt die Jugend wöchentlich 6 Stunden

den Rcpetirunlenichc deö betreffenden SchullchrcrS, wofür
derselbe von jedem Kinde 1 Btz. Schullohn per Monat Zu
beziehen hat.

§. 46. Die Schulzeit dauert das ganze Jahr hindurch mit
Ausnahme der Ferien in der Heu-, Getreide- und Hcrbstärnte,
wofür jedesmal 14 Tage ausgesetzt sind. Der Präsident der Ge-
meindschulpflegc und die Schullehrer bestimmen nach gegenseitiger
Verständigung den Anfang der Ferien.

§. 47. Die Unterrichtszeit der Alltagsschule beträgt mit
Ausnahme des Mittwochs und SamStagS, an welchen stur Z

Stunden zu halten sind, wenigstens S Ntuuden, welche» die
Gemeindschulpflege,u verlegen hat.

§. 48- Außer der gewöhnlichen Schulzeit soll wöchentlich
Singschult gehalten werden zur genaue» Einübung religiöser
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und vaterländischer t jeder. An dieser Singschule können Theil
nehmen, neben den Schülern der Gemeindschulen, Kinder beiderlei

Geschlechts bis wenigstens nach vollendetem 16. AlterSjahre-
Die Gemeindeschulpflegen werden für die Zeitbestimmung und

Aufsicht die nöthigen Anordnungen treffen.
Z. 49. Die Sommerschulzcit beginnt mit dem 1. Mai und

dauert sechs Monate, die Winterschuljeit mit dem t. November.
§. 50. Jedes Jahr wird an einem, von dem Schulinspektor

zu bestimmenden und vorher gehörig bekannt zu machenden Tage
eine öffentliche Prüfung gehalten, wobei die Semeindschulpflege
beizuwohnen verpflichtet ist.

§. Zt. Der Austritt aus der Schule kann vom Inspektor
gestartet werden, wenn ein Schüler im Laufe eines Jahres das

zwölfte Altersjahr zurücklegt. Die Entlassungen geschehen zu
Anfang der Sommerschulzeir durch den Schulinspektor. Dem für
würdig erfundenen auStretenden Knaben wird durch den
Schulinspektor ein Zeugniß der Fähigkeit zur Aufnahme in eine höhere

Schule ertheilt.
j. 52. Ausnahmen für Entlassung vor dem 12. AlterSjahre

sind: l) wenn ein Knabe die Aufnahme in eine höhere Schult
wünscht und vom Inspektor daS FähigkeitSzeugniß dafür erhält;
2) wenn ein Kind an Kränklichkeit oder Geistesschwäche leidet,
und die Eltern dessen Entlassung wünschen.

II. Lehrgegenstände.
§. 5Z. Die Gegenstände des Unterrichts sind» Lesen deö

Geschriebenen und Gedruckten, deutsche Sprachlehre, Gedächtniß'
Übungen, reines und angewandtes Kopf- und Ziffcrrcchnen;
Kenntniß der biblischen Geschichte und der Bücher des alten und

neuen Testaments;— vaterländische Geographie und Geschichte;

— Kenntniß der Verfassung und der vorzüglichsten Gesetze dcS

Landes; — Belehrungen über allgemeine Geographie, Weltge'
schichte und Naturgeschichte; — Singen, Schönschreiben und

Zeichnen.

I. Lehrweise, Schulordnung und Schulzucht.
§. 54. Ueber Lehrweise, Schulordnung und Schulzucht eilt'

wirft der Erziehungsrath ein umfassendes Reglement,
k. Lehrmittel.

ô. 55. Der ErziehungSrath bestimmt die allgemeinen Lehr'

Mittel und sorgt für eine zweckmäßige Art der Einführung der'

selben.

§, 56. Die Schreibmaterialien, alS: Schiefertafeln, Dinte,
Papier, Federn, Bleistifte, Lineale und Griffel, bat jeder Schu'

ler selbst anzuschaffen. Die Gemeindschulpflege und die L«)r

haben dafür zu sorgen, daß die Schreibmaterialien gleichförm s

angeschafft werden.
K. 57. Dem Schullehrcr werden für Schreibmatertal
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die er an Armenschüler zu liefern hat, halbjährlich s Bh. von

der betreffenden SchulgutSverwaltung und i'>t Batzen au? dem

Gemeindarmensäckel für jeden Schüler entrichtet.
IV. Abschnitt-

Höhere Schukaastalttn.
5. 58. Die Einführung höherer Schulanstalten bleibt einem

besondern Gesetze vorbehalten.
v. Abschnitt.U e b e r g a n g S b e st i m m u v g.

Z. 69. Die zweckmäßigste Art des sofortigen Uebergangs
der bestehenden Schuleinrichtung in die durch dieses Gesetz vor.
geschriebene ordnet der ErztehungSrath an. — Vorstehendes Besetz

wurde in seiner Gesammtheit angenommen.
Liestal, den 6. April 1836. -

Namens des Landrath«
H Der Dice-Präsident: Gutzwijller.

Der Landschreiber: H»g.
» -

At. Bern- Gesetz über die Errichtung von
Normalanstalten zur Bildung der Primarschulleh.
lehrer (erlassen den 11. Mai 1837.).

§. 1. Die Normalanstaltcn zur Bildung der Primarschulleh-
rer im Kanton Bern bestehen aus einem Seminar und «wer Prt«
marmusterschule.

K. 2. Der LehrkurS im Seminar wird betrachtet als ein
Mittel, die moralischen und intellektuellen Anlagen zu entwikeln.
Sein Zweck ist demnach: ->) die Zöglinge von der Wichtigkeit
Znd Heiligkeit der Pflichten des Schullehrers zu überzeugen und

zu durchdringen z b) ihren Charakter so zu bilden, daß fle stch

zu diesem Berufe eignen; c) ihnen «ine gut« und zweckmäßige

Unterrichtsmethode beizubringen; ü) ihnen die zum Behufe ei»

neS SchukehrerS erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen.

§. 3. gm Seminar erhalten die unvermöglichen Zöglinge
den Unterricht, die Nahrung und Kleidung je nach dem Ermesse«
des ErziehungSdepartementS ganz oder zum «heil unentgeltlich.

S. 4. Der LehrkurS im Seminar dauert in der Regel drei
Fahre; diesem nach tritt alljährlich die oberste «lasse aus.

§. 5. Diejenigen Seminaristen, welche mit einem Primär«
lehrerpatent aus dem Seminar entlassen werden, sind drei Jahre,
vom Austritt aus der Anstalt an gerechnet, verpflichtet, dem
Rufe deS ErziehungSdepartementS zur Uebernahm« einer Schul«
lcbrerstclle im «aiiton Folge zu leisten.

§. 6. Mit dem Seminar wird eine Primarmusterschul« in
Verbindung geseht, in welche acme Kinder aufgenommen werden,
und welch« den Zweck hat, den Seminaristen als UebungSschule

zu dienen und allfällig auch Schüler für das Seminar heranzu«
bilde».


	Gesetz über die Organisation des Schulwesens im Kanton Basel-Landschaft

